
—
Feſtes dem Privateifer der Gläubigen; währen die —  ynode imahre 1687 dieſen Faſttag 3u halten verordnet.

Unter den liturgiſchen Beweiſen iſt der er das „issale
Posoniense“., worin das Feſt der Unbefleckten Empfängnis rwähntwird Dieſes Meſsbuch, welches Im Manuſcript vorliegt, ſtammt vom
ahre 1182, und wäre der älteſte vaterländiſche Beweis für unſeren
Gegenſtand; jedo behaupten Fachgelehrte, die Eintragung dieſes
Feſtes ſtamme Qus päterer eit

Li  N zweiter Beweis iſt das aus der Zeit des Mathias Cor
vinus ſtammende Brevier, welches das FHeium immaculatae Con-
ceptionis Virginis Mariae enthält. Es iſt dies jenes Officium, welches
Sixtus LV NI 27 ebruar 1476ů6 für die geſammte Kirche verordnete,
Und deſſen Verfaſſer Leonard Nogarolis, ein rieſter von Verona, iſt

In dem 1491 gedruckten Graner Miſſale nden Vir eine eigene
zur re der Unbefleckten Empfängnis Maria

Auch haben ir en Brevier vom ahre 1524, worin ein
icium zur re der Unbefleckten Empfängnis Maria enthalten
iſt Brevier enthält auch en Lied, worin die ſelige Jung⸗
frau unbefleckt genannt ird

Für das Feſt der unbefleckten Empfängnis Mari  ii als ſe
ſtändiges Feſt geben Zeugnis olgende Doeumente: arb Robert atiert
ſeinen Brief, kraft deſſen EL den Einſiedlern von Désvar Salz ſchenkt
NII 2 der Unbefleckten Empfängnis Mariä.

Ludwig der Große atiert einen ſeiner Briefe zu Viſegräd Im
Jahre 1342 Qm ienstag dem der unbefleckten EuipfängntisMariä.

Königin Eliſabeth unterſchreibt ihre Urkunde der Abtei Unſere
Liebe Frau vom Berge NII Tage der unbefleckten Empfängnis Maria.

König Sigismund unterſchreibt ant der unbefleckten
Empfängnis die Urkunde, aut welcher CTL Möe im ahre 1388
dem Primas ſchenkt

König Mathias unterſchreibt Qm Vorabend der unbefleckten
Empfängnis die Schenkungsurkunde des Nikola Szilvakövi.

Die öſterreichiſche Perſonal⸗Einkommenſteuer

ö
Oon ranz Riedling, Pfarrer in Eibe  94 (N.⸗Oe

Durch Geſetz vom (tober 1896 R.⸗G.⸗Bl Nr 220 wurde
die Perſonaleinkommenſteuer eu geregelt. Da zu dieſer Steuer auch
der Clerus vielfach verpflichtet ſein wird, ſo ſoll das weſentliche dieſer
Steuer dargelegt werden.

Der Perſonaleinkommenſteuer unterliegen nach 153 die E  17
beichiſchen Staatsangehörigen rückſichtlich thres geſammten Einkommens,
mögen ſie dasſelbe auch Im Uslande erworben aben oder von dort
beziehen; Ausländer aber rückſichtlich Hret Einkommens, welches
ihnen Aus oder mn Oeſterreich ſteuerfrei zufließt Ein ausländiſcher
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Prieſter, welcher aus dem Auslande ſeinen Gehalt bezieht, hat keine
Perſonaleinkommenſteuer V Oeſterreich zu entrichten, wenn ſein Ein⸗
mit Iim Uslande einer ähnlichen Steuer unterworfen iſt

oraliſche Perſonen und Gemeinden, Kirchen, Pfarren, Fonde,
Anſtalten unterliegen für die moraliſche Perſon ni der Einkommen⸗
ſteuer, wohl aber jene Vermögen, welches von einer moraliſchen
Perſon einer iſchen Perſon zuflie So hat die Kirche
keine Perſonaleinkommenſteuer zu zahlen für die Intereſſen aus ihren
Capitalien, wohl aber jene rieſter, welche die Intereſſen für Stiftungs⸗
gelder Z eziehen. (S8 153, 229)

Be eit von dieſer Steuer ſind der onarch, die Mitglieder
des kaiſerlichen Hauſes bezüglich ihrer anagen, die beim Hof be
glaubigten Vertreter, die Beſitzer von Decorationen für die daraus
folgenden Zulagen, die iciere, Seelſorger und annſcha der
Armee rückſichtlich ihrer Activitätsbezüge. Befreit von der Perſonal⸗
einkommenſteuer ſind ferner alle jene Perſonen, deren geſammtes
Einkommen ProO AIIIO 600 Gulden nicht überſteigt. Hat jemand in
einem onate einen Gehalt von 100 fl., bezieht EL auch dieſen Gehalt
nur durch onate Summa nuLl 500 fl., ſo muſ Afur
doch die Steuer entrichten, ni aber jener, welcher monatli
Ohin im ahre 600 Gehalt

Ur die Beſteuerung iſt das Einkommen des letzten Jahres
maßgebend, bei ſchwankenden Einnahmen, wie Qus dem Grund  2 und
Gebäudebeſitz iſt der Durchſchnitt der letzten zwei ahre zu berück  —  2
ſichtigen Beträgt die innahme Aus einer Feldwirtſchaft in
inem ahre 500 fl., in dem nächſten 700, 0 iſt der Betreffende,
wenn das ſeine einzige Einnahme iſt, von der Einkommenſteuer frei

Wenn für mehrere Perſonen, einen gemeinſamen Haus
halt ren ein gemeinſames Einkommen vorhanden iſt, ſo iſt der
für jede Perſon entfallende Antheil teuerpflichtiges Einkommen 158)
Wenn eine geiſtliche Corporation 5000 Einkommen c
und Qaus dieſem Einkommen Mitglieder der Corporation erhalten
werden müſſen, ſo iſt ſie nichtſteuerpflichtig, eil auf jede Mitglied
nur ein Einkommen von 500 entfällt

Als Einkommen des Steuerpflichtigen In nach 159 anzu  —  —
ehen Einnahme in eld oder Geldeswert Der Mietwert
der Wohnung, die ſeines eigenen Hauſes oder jene Hauſes, welches

unentgeltlich benützen kann. Der Wert der Erzeugniſſe aus der
eigenen irtſcha und des eigenen ewerbes, 2 für die Haus
haltung verwendet werden. Der Wert der Naturalien, eputate.

Gewinnſte bei Speculationen. Schenkungen, Remunerationen,
welche regelmäßig ſich wiederholen. Losgewinne. Dagegen ſind nicht
ſteuerpflichtig außerordentliche Einnahmen Qus Erbſchaften, Lebens
verſicherungen und andere Schenkungen, die nicht regelmäßig geſchehen.

Von den Einnahmen dürfen diejenigen Uslagen mn zug
gebracht werden, welche zur Erlangung, icherung und Erhaltung
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der ſteuerpflichtigen Einnahmen verwendet werden muſ

9

2

ten, ſowieauch die Schuldzinſen; die Betriebsauslagen bei der Feldwirtſchaft,die luslagen für Unterhaltung und Herſtellung der Wirtſchaftsgebäude und andere nothwendige Anlagen Vie Deiche, Mauern,äune, Wege, Brücken, Brunnen, Waſſerleitungen, Schleußen, Ent
wäſſerungen, für die Erhaltung und Ergänzung des lebendigen und
todten Wirtſchaftsinventars. Auch der Lohn der für die irtſchanothwendigen Dienſtboten und Taglöhner kann abgerechnet werden.

Die Verſicherungsauslagen Feuer, HagelſchlagVerſicherungsprämien auf Todes  —  2 oder Lebensfall bis 100
Beiträge für Penſionscaſſen, Kranken⸗Unfalls⸗Verſicherungen,der Steuerpflichtige geſe oder vertragsmäßig Eintritte

in die Verſicherungsanſtalt verpflichtet iſt Alle Steuern und
Umlagen (mit Ausnahme der Perſonaleinkommenſteuer), die Patronats⸗laſten, die indirecten Abgaben Die Zinſen von eſchäfts⸗ und
Privatſchulden ni aber Capitalsrückzahlungen), auch alle anderen
Laſten, E dauernd ſind Die Schulden müſſen durch 2  —documente nachgewieſen werden. Nicht abgezogen werden nach 162die Verwendungen zur Verbeſſerung des Vermögens, Abtragung von
Schulden, Verluſte, die den Vermögensſtamm betreffen, die Zinſenfür das in einer Unternehmung angelegte eigene Capital, Ausgabenfür die Wohnung und den Unterhalt, ſowie die Auslagen für die
Dienſtboten, welche zur perſönlichen Bedienung gehalten werden,machende Geſchenke, Spenden und Unterſtützungen, oferne ſie nicht 3 den
regelmäßigen gehören. So können die gebräuchlichen Neujahrs⸗,Namenstagstrinkgelder abgezogen werden, nicht aber die SpendenWohlthätigkeitsanſtalten, welche nUuL dann und ann egebenwerden.

(ber die Ermittlung der Beſteuerung werden 88 163—174
beſondere Beſtimmungen aufgeſtellt: Für den Grundbeſitz, für die
Gebäude, Ur die Erwerbsunternehmungen und für die Pachtungen.Bei ſelbſtbewirtſchaftetem Grundbeſitz iſt der reine Wirtſchaftsertrag,der aus dem geſammten and und orſtwirtſchaftlichen Betriebe (ausden Feldern, Weingärten, Obſtgärten, Wieſen, Wäldern, Aus den
Kalk und Steinbrüchen, Qus den Thon Sand Lehmgrubenund auch aus den mit dem Grundbeſitze verbundenen nicht rwerbs
ſteuerpflichtigen anderen Productionszweigen Vie Sägen, Mühlen,Brennereien, Eſſigerzeugung und den auf dem Beſitze haftendenRechten, als agd, iſcherei, thatſächlich gewonnen wird, als Einommen anzugeben. Nicht einzeln, ſondern die Geſammtſumme iſteinzubekennen. Bei verpachteten Grundbeſitzen iſt der Pachtzins oder
die Naturalien, welche Stelle des Pachtes geliefert werden (wiebeim Drittelbau) einkommenſteuerpflichtig. Doch kann davon abgewerden jede Laſt, E der Verpächter zu tragen hat, der
0

aſs des Pachtzinſes die Abnützung und Ausnützung de Pachtobjectes (Grundes oder Fundus instructus).
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Von Gebäuden iſt der Im orjahre wirklich erhaltene Mietzins
einzubekennen. Sollte der ieter die Steuer, Aſſecuranzgebür
oder andere Laſten beſtreiten, 1 ſind auch dieſe dem Pachtbetrag
beizuzählen. Dagegen können uneinbringliche Mietzinſe abgezogen
werden. erners ſind abzugsfähige Poſten die Usgaben für In
ſtandhaltung oder Reparatur des Gebäudes, ein Betrag für die Ab⸗
nützung de ebaude und der benützten Räume, die Koſten der
Verſicherungen Schaden, die Gebäudeſteuer amm Zuſchlägen,
die Entlohnung des Hausbeſorgers, Paſſivzinſen Die Uslagen für
Umbau, oder Vergrößerung des Gebäudes können nicht abgezogen
werden. Jene Gebäude, we von den eſitzern ſe bewohnt
oder benützt werden, ſind mit dem Betrage einzuſchätzen, welcher für
eine ähnliche Wohnung In dieſem rte als ietzins verlangt würde
Für olche Gebäude, welche nuLr einige Zeit im ahre benützt werden,
iſt nUuL der entſprechende Theilbetrag einkommenſteuerpflichtig. Von
Uden, welche nicht vermietet ſind, auch von dem Eigenthümer
nicht für ſich oder für andere unentgeltlich zur enützung überlaſſen

X
werden, iſt enn Einkommen nicht anzugeben. Auch von Gebäuden,
E von den eſitzern benützt werden, können die abzugsfähigen

Für Gebäude, we aber kein in  2Beträge abgezogen werden.
kommen abgeben, darf auch keine Abzugspoſt eingeſtellt werden.

0 Gebäude, we für die Landwirtſchaft oder das Ge
werbe nothwendig ſind, ſind in das Einkommen nicht mehr einzu⸗
rechnen, doch dürfen die Usgaben für Inſtandhaltung erſelben
abgezogen werden. Solche Gebäude ſind Scheuern, Stallungen,
Lagerhäuſer, Schüttkäſten, Preſshäuſer Selbſtverſtändlich darf der
indner, welcher einen Theil zur Erhaltung der pfarrlichen
Hebäude beiträgt, nUuL dieſen Theil un zug bringen, während der
reſtliche Betrag für den Patron entfällt.

Gebäude für die Zwecke des Unterrichtes, der Erziehung, der Wohl⸗
thätigkeit und der öffentlichen Verwaltung unterliegen dieſer Steuer nicht

Das Jahreseinkommen aus allen ſelbſtändigen Erwerbsunter
nehmungen und Beſchäftigungen iſt einkommenſteuerpflichtig, daher
ſind auch die Pachter dieſer Steuer unterworfen.

Ferners umfaf das Einkommen die Gehalte, Perſonalzulagen,
Activitätszulagen, Remunerationen und alle anderen Bezüge, mögen
ſie woher immer ießen, dann die eiträge, we Weltgeiſtliche oder
Regulare aus dem Staatsgefetze, QAus Fonden von den Gemeinden als
Gehalt oder als Congruaergänzung erhalten (S 158), auch die tol  5
gebüren, Proviſionen, Prüfungstaxen, Collegiengelder, Präſenztaxen,

und Verſorgungsgenüſſe, mögen ſie bleibend oderdie Ruhege
zeitweilig ſein.

Vergütungen für Dienſtesauslagen Viſitationsgebür der
Dechante, Wegentſchädigung der Katecheten ilden kein ſteuerpflichtiges
Einkommen, doch wird gefordert, daE dieſe Vergütungen wirkli
verwendet wurden.
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Zum Einkommen Qus dem Capital⸗Vermögen 6 109170gehören alle der Rentenſteuer unterworfenen Zinſen und Renten,dann alle Erträge aus Capitalien, we von der Rentenſteuer be

freit ſind, ſo insbeſonders die Zinſen von den Obligationen der all
gemeinen Staatsſchuld, die Zinſen von den ſteuerfreien Obligationenund Anlehen, die Zinſen von Einlagen In der Poſtſparcaſſe die
Zinſen und Dividenden von Actien, Antheilen, Geſchäftsantheilen,othekdarlehen von ausländiſchen Wertpapieren dgl

Die Zinſen und Renten ſind In dem thatſächlich erzielten Be
dem Einkommen zuzurechnen. Nicht behobene oder uneinbring⸗liche Bezüge können von dem Einkommen ausgeſchieden werden. Die

Koſten für Aufbewahrung der Wertpapiere bilden eine Auszugspoſt,desgleichen erluſte, we durch Verloſung der Papiere entſtanden.
Die Einkommenſteuer iſt ſtufenweiſe und ES beginnt die *Stufe mit 600 in folgender elſe
Stufe ber 600 bis 625 inel.

625 7 650 3˙60
650 675 —44077

675
77 77 77

7 7 700 4˙•80
7 700 750 77 — 5⁴
＋. 7 750 7 800 6 —

7 800 7 850 6˙80
＋I. 850 7 900 7˙60Rld ONC— 0 900 950 77 77 8•40

950 1000 9•2
11

I. 77 7

77 1000 7 1100 ＋.

12 ＋. 1100 7 1200 7 ＋. 1
13 7 7 1200 7 1300

77 ＋. 1300 1400
15 1400 77 1500
16 77 1500 7 1600 77

17 1600 1700 22—
18

＋ 7 7 ＋

7 7 1700 77 1800 77 P

19 1800 77 1900
7 7 1900 2000

21 77 2000 77 2200 77 ＋.

7 32  — 77 2400 7

23 77 2400 2600
2800 49 —2600

7 2800 7 3000 77 ＋.

26 3000 77 3300
27 7 3300 3600 77 77 74 —
28 77 77 600 3900

77 ＋. 3900 —4200
4200 4600 7777 7 101.—

Linze „Theol.  2.  prakt. Quartalſchrift“ 1897. 57
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So geht V weiter, ſo daſs die Uſe (9000 bi 950⁰
272 fl., die Ufe (18.000 bis 19.000) 630 fu., die 92 Stuf  —
(100.000 bis 105.000) aber 4650 30⁴ Von dem Einkommen
ber 105.000 ird für 16 weitere 5000 eine Steuer von 250 fl
zugeſchlagen.

Zu dieſer Tabelle iſt zu bemerken, dass dieſe Uſe der Be
ſteuerung nur dann genommen werden darf, enn nach zug der
Einkommenſteuer der niedrigſte nia des Einkommen noch leibt,
on müſste die nat niedrigere Uſe genommen werden. Beträgt

Ai Einkommen 653 ſ., ſo wäre wohl Afur die Steuer 4 f
kr.; weil aber nach zug dieſes etrages Mur 648 kr

übrig leiben würden, ſo würde nur die Steuer der nad niedrigeren
zweiten Ufe treffen, nämlich

Liegen außergewöhnliche vor, ie andauernde Krankheit,
Unglücksfälle, Verſchuldung, ſo kann die Einkommenſteuer herab⸗
gemindert und bei den erſten drei Stufen gänzlich nachgeſehen werden.

Die Vorſchreibung der Einkommenſteuer Tfolgt auf Grundlage
der Bekenntniſſe, E jeder Perſonal⸗Einkommenſteuerpflichtige all
jährlich einzubringen hat Diejenigen Perſonen, deren ſteuerpflichtiges
Jahreseinkommen 1000 fU nicht überſteigt, ſind in der ege von
der Abgabe eines Bekenntniſſes befreit, doch önnen ſie dazu üher
Aufforderung verhalten werden, oder dasſelbe ſelbſt einbringen. Steuer
verheimlichung wird mit dem zwei⸗ bis ſechsfachen Steuerbetrage be
ſtraft ene Steuerpflichtigen, welche für das ahr 1898 das Be
kenntnis nicht rechtzeitig einbringen, verlieren das active und paſſive
Wahlrecht für die Schätzungs⸗Commiſſionen. Das Bekenntnis kann
ſchriftlich oder mündlich bei den Bezirkshauptmannſchaften gemacht
werden. Das Einkommen iſt nicht ummari ſondern nach den
Hauptquellen getrenn einzubekennen, eS iſt anzugeben, ob dasſelbe
in eld oder in Naturalien oder in Genüſſen beſteht und
zugleich iſt auch jene Perſon m 20., welches das Einkommen Qus
olgt, namhaft zu machen Die Stolgebüren und die Meſsſtipendien
ſind nach 202 mit demjenigen Betrage einzubekennen, mit welchem
ſie in der letzten adjuſtierten Faſſion in Anrechnung gebracht wurden.

Bei dem Einkommen Aus Capitalien und bei den Zinſen ſoll
das Capital und die ente angegeben werden, Qus welcher das Ein
kommen reſultiert, bei dem Einkommen, welches Qus den Erzeugniſſen
der Feldwirtſchaft oder Qus dem Mietwert der Wohnung reſultiert,
genügt eS die enge und Beſchaffenhei der Erzeugniſſe anzu⸗
geben, während der ziffermäßige Wert der Schätzungscommiſſion
überlaſſen werden kann.

Zur Feſtſetzung der Perſonaleinkommenſteuer wirken mit die
Steuerbehörden, die Schätzungs⸗Commiſſionen und die Berufungs⸗
Commiſſionen. Vertrauensmänner Aben Perſonen, welche zur
Steuer verpfli  5 ſind, amhaft zu machen, und jene, welche zur
Auszahlung von Bezügen über eine Perſon verpflichtet



ſind, haben dieſes der Steuerbehörde bekanntzugeben. Die Steuer⸗
behörden legen eigene Verzeichniſſe an

Oo ern es ſich um die Einſchätzung der Einkünfte Geiſtlicheraus Dienſtbezügen handelt, iſt ledigli das Gutachten der politiſchenLandesbehörde Iim Einvernehmen mit der vorgeſetzten kirchlichen Be
brde in Anſpruch zu nehmen; die Stola und Meſſen ſind, wie
ſchon erwähnt, mit demſelben Betrage anzunehmen, mit welchem ſie
zur Congrua⸗Ergänzung in Anrechnung gebracht wurden. ezüglider anderweitigen Einkünfte der Geiſtlichen gelten die allgemeinenBeſtimmungen (8 —06

Zur Auskunft über da Einkommen einer Perſon kann jedermannverhalten werden, insbeſondere die Gemeinde-Vorſteher, nur di
nächſten Verwandten, die Poſtſparcaſſa, die Gewerbe-Inſpectorendürfen behufs Auskunftertheilung nicht In Anſpruch werden.
Die Steuerbehörden haben die Einkommens⸗Verhältniſſe zu erheben,die Schätzungs⸗Commiſſionen aber aben die Steuerſätze feſtzuſtellen.0 Commiſſionen werden für alle politiſchen Bezirke und fürgrößere rte eingeſetzt; die Mitglieder derſelben werden zur HälfteFinanzminiſter ernannt, zur Hälfte von den Steuerträgern in
drei Wahlkörpern gewählt. Geiſtliche können die Wahl in die
Schätzungs-Commiſſion ablehnen. Die Commiſſions⸗Mitglieder habenihr Amt unentgeltlich verwalten, nur die Reiſekoſten können ver
güte werden.

Die Steuerbehörde hat jedem Einkommenſteuerpflichtigen einen
Zahlungsauftrag zuzuſtellen. Gegen dieſe Vorſchreibung kann die
Berufung bei der in jedem Lande beſtehenden Berufungs⸗Commiſſioneingebracht werden.

Die Perſonal⸗Einkommenſteuer iſt Iun zwei Raten Am Q&  Junt
Und December zu entrichten. Aenderungen, E Iim Quſfe des
Steuerjahres eintreten, kommen erſt Im ſolgenden Jahre in Betracht.Wene Perſonen, E Dienſtbezüge Iin der Höhe von 3200 und
darüber beziehen, Aben außer der Perſonal-Einkommenſteuer auchnoch die Beſoldungsſteuer 3u leiſten, leſe beſteht n einem gewiſſenProcentſatz der Beſoldung. Sie äng mit 94½ bei aun
und ende bei 00 und einem öheren Dienſtbezug mit 6/½%

Das Mehrerträgnis der Perſonal⸗Einkommenſteuer ird ver.
wendet zUum Nachlaſſe den Realſteuern, 0 an der Grundſteuerund 10⁵/ der Gebäudeſteuer, zur Stärkung der Landesfonde und
des Staatsſchatzes und zur eventuellen Ermäßigung des Steuerfußes.Da Geſetz tritt Jänner 1898 in Wirkſamkeit, dochhat — keine rückwirkende Kraft und kann aher niemand deshalb,weil er un den rüheren Jahren eln Einkommen nicht angegeben,welches jetzt ermittelt wurde, zur Verantwortung gezogen werden,
auch dürfen Staatsbedienſtete, welche bisher eimn Einkommen Unter
630 bezogen und einkommenſteuerfrei waren, auch jetzt nicht zurPerſonal⸗Einkommenſteuer herangezogen werden.

57*
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Schon Qus dieſer ganz kurzen Darſtellung der Perſonal⸗Ein⸗

kommenſteuer kann erſehen werden, daſs nun viele Qaus unſerem
Stande, welche bisher von der Einkommenſteuer befreit . dazu
verhalten werden können. Denn früher durften alle Einkünfte, we
ereits beſteuert . wie der Reinertrag der Grundſtücke, die
Zinſen Qus ereits beſteuerten Staatsſchuldverſchreibungen QAus
der Fatierung wegbleiben, nun, nach dem Geſetze unterliegen
Einkünfte Qus beſteuerten jecten gleichfalls der Einkommenſteuer.

atute von katholiſchen Büchervereinen.
Von Michael 1e Cooperator in (Niederöſterreich)

trug mich ſchon längere Zeit mit dem Gedanken, einen
Bücherverein für unſere Pfarre V gründen. Angeeifert durch den
gute Einfluſs ſchon beſtehender Büchervereine in anderen rten,
etzte ich mich ſofort U Schreibtiſch und verfaſste die nothwendigen
Statuten nach dem Muſter der Büchervereins⸗Statuten, ſowie ich
ſie geleſen ＋ Im „Correſpondenzblatt für den katholiſchen Clerus
Oeſterreichs“, Hirtentaſche, 1895, Nr 4, 123, und in Johann
Langthalers „Wegweiſer bei Einrichtung katholiſcher Pfarrbibliotheken“
PAS Linz, Haslinger 1895 oll Iſer ſammelte ich Außer meiner
Unterſchrift noch vier andere Unterſchriften, beſorgte die nöthigen Ab
ſchriften der atuten und die Stempel und ſandte ſofor das ganze
Bündel iR Wege der Bezirkshauptmannſchaft die niederöſterreichiſche
Statthalterei. Siegesgewiſs, in einem Onda die atuten bewilligt
zurückzuerhalten, machte ich mich daran, die weiteren Schritte für
Beſchaffung von Büchern zu thun, ma ogar Schulden, natürlich
auf Rechnung des ohnehin bald in ＋A tretenden Büchervereines 20

Doch lehe wie war ich enttäuſcht, als ich eines ſchönen age von
der Statthalterei meine eingeſchickten Qtuten zurückbekam und darin
ſah,‚ daſs der Bücherverein unterſag ſei, da die atuten geſetzwidrig
elen Wem war dies unangenehmer als mir, nachdem ich ſah daſs
vieles Uhen umſonſt ſei und zudem meine Abſicht, die Vergrößerung
einer mn der Gemeinde beſtehenden, mit unrechten Büchern Aus
geſtatteten Bibliothek verhindern, wieder für eine geraume Zeit
hinausgeſchoben war. nahm das Vereinsgeſetz vom Jahre 1867
zur Hand und entdeckte wirklich einige Kleinigkeiten, die mn meinen
atuten fehlten, muſste alſo die Sache wieder von vorne beginnen,
verbeſſerte und ließ von einem Fachmanne meine atuten verbeſſern,

ſie wieder die Statthalterei einzuſchicken. Nach vier Wochen
0 ich die Genehmigung der Statthalterei mM den Händen.

etzt fragt * ſich wie * ommt, daſs doch die von mir das
erſtemal enützten atuten Aus dem Correſpondenzblatt und Qus
Langthalers egweiſer chon wiederholtenmalen bewilligt worden
ſind Das hat ſeinen Grund darin, weil manche Beamte der att:
halterei atuten, ohne ſie durchzuſehen, dann bewilligen, enn dabei


